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Hähnewettkrähen 09.00 Uhr
Eröffnung des Marktes 10.00 Uhr
mit den Sächsischen Harmonikafreunden 
„De Hutzenbossen“ ab 14.45 Uhr

10. September 2018 Nummer 09

Das „Amtsblatt Haselbachtal“ erscheint monatlich. Es enthält die amtlichen Mitteilungen der Gemeinde Haselbachtal
mit den Ortsteilen: Bischheim, Gersdorf, Häslich, Möhrsdorf, Reichenau und Reichenbach.

18. Jahrgang

KinderkarussellEintritt frei!

Pferdereiten, Strohburg, Basteln für 
Kinder, Kinderkarussell, Kartoffelsor-
tenschau, Landtechnikschau, Wettsä-
gen, Dampfeisenbahn für Jung und Alt 
zum Mitfahren

Programmablauf:

 

Gemeinde Haselbachtal und Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft & Geologie
(FBZ Kamenz)

Imkerwaren
Fellhandel

Keramikwaren
Holzwaren

Holzgestalter
Pfefferkuchen

Alpakas
Naturpark Lausitz
Kaffee und Kuchen

Fisch
Käse

Federweißer
Eis

u. v. a. m. ...

Schafscheren
 Schafrassenschau
  Schafwollprodukte
   Schafmilchprodukte
    Schaffleischprodukte
     Schafwolle: stricken, spinnen

      Seilern und Sense dengeln

16. September 2018
09.00 – 18.00 Uhr

in und um die Festscheune

Reichenbach/Haselbachtal

16. Schäfer-und Wollmarkt
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Apothekenbereitschaft

- Termine/Jubiläen -

Notdienst der Zahnärzte (09.00 - 11.00 Uhr)

Wir  gratulieren ganz herzlich
zum besonderen Geburtstag

Jubiläen

Der Verwaltungssitz der Gemeinde Haselbachtal befindet sich im 
OT Bischheim, Schulstraße 7a. Telefonisch sind wir erreichbar:

Sekretariat (0 35 78) 30 93 60 Fax (0 35 78) 3 09 36 19
 (0 35 78) 3 09 36 12
 office@haselbachtal.de Bauamt (0 35 78) 3 09 36 15

Bürgermeisterin (0 35 78) 3 09 36 13
  (0 35 78) 3 09 36 16

 info@haselbachtal.de  
   Kämmerei (0 35 78) 3 09 36 24
Hauptamt (0 35 78) 3 09 36 21  (0 35 78) 3 09 36 25
    (0 35 78) 3 09 36 27
Einwohner-
meldeamt (0 35 78)  3 09 36 33
Standesamt (0 35 78)  3 09 36 17

Öffnungszeiten:
Montag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch                                           geschlossen
Donnerstag  9.00 - 12.00 Uhr und  13.00 - 15.30 Uhr
Freitag                                               geschlossen

Gemeindeverwaltung

Leitstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst und 
Krankentransport für die Landkreise Bautzen und Görlitz

Feuerwehr  Telefon und Fax
Rettungsdienst 
Notarzt
Mo, Di, Do 19.00 – 07.00 Uhr Telefon
Mi, Fr 14.00 – 07.00 Uhr 116 117
Sa, So 24 Stunden
Anmeldung Krankentransport Telefon
Bereich Bautzen, Bischofswerda,
Oberland  03591 19222
Bereich Hoyerswerda, Kamenz,
Radeberg  03571 19222 
Allgemeine Erreichbarkeit E-Mail
Leitstelle/Feuerwehr lagedienst@irls-hoyerswerda.de

  Telefon
Bereich Bautzen, Bischofswerda,  03591 19296
Oberland
Bereich Hoyerswerda, Kamenz, Radeberg 03571 19296
  Fax
  03571 4765111

Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen

Notruf       112

14.09.-15.09. Lessing-Apotheke Kamenz  0 35 78/30 77 40
 Macherstraße 18, 01917 Kamenz
16.09.-17.09.  Apotheke im EKZ Königsbrück  03 57 95/2 86 64
 Weißbacher Str. 28, 01936 Königsbrück
18.09.-19.09.  Stadt-Apotheke Kamenz  0 35 78/30 41 30
 Markt 15, 01917 Kamenz
20.09.-21.09.  St. Seb.-Apoth. Panschwitz-K.  03 57 96/9 73 11
 Mittelweg 5, 01920 Panschwitz-Kuckau
22.09.-23.09. Marien-Apotheke Elstra  03 57 93/83 10
 Parkgasse 2, 01920 Elstra
24.09. Lessing-Apotheke Kamenz  0 35 78/30 77 40
 Macherstraße 18, 01917 Kamenz
25.09.  Ost-Apotheke Kamenz  0 35 78/30 12 66
 Oststraße 45, 01917 Kamenz
26.09.-27.09. Ahorn-Apotheke Schwepnitz  03 57 97/7 37 96
 Schulstraße 2, 01936 Schwepnitz
28.09.-29.09.  Apotheke am Forst Kamenz  0 35 78/31 80 20
 Willy-Muhle-Straße 32, 01917 Kamenz
30.09.-01.10.  Löwen-Apotheke Königsbrück  03 57 95/4 23 38
 Markt 9, 01936 Königsbrück
02.10.-03.10.   Lessing-Apotheke Kamenz  0 35 78/30 77 40
 Macherstraße 18, 01917 Kamenz
04.10.-05.10.  Apotheke im EKZ Königsbrück  03 57 95/2 86 64
 Weißbacher Str. 28, 01936 Königsbrück
06.10.-07.10.  Stadt-Apotheke Kamenz  0 35 78/30 41 30
 Markt 15, 01917 Kamenz
08.10.-09.10.  St. Seb.-Apoth. Panschwitz-K.  03 57 96/9 73 11
 Mittelweg 5, 01920 Panschwitz-Kuckau
10.10.-11.10. Marien-Apotheke Elstra  03 57 93/83 10
 Parkgasse 2, 01920 Elstra

15./19.09.  Frau DS Neubert  (0 35 78) 31 55 31
 Güterbahnhofstraße 43a, 01917 Kamenz
22./23.09.    Herr DS Hein  (0 35 78) 31 58 74
 Schulstraße 16, 01920 Schönteichen/OT Biehla
29./30.09. Herr ZA Simon Schmitt  (0 35 78) 7 88 38 10
 Macherstraße 59, 01917 Kamenz 
03.10.  Frau Dr. Dannenberg  (03 57 95) 3 15 10
 Topfmarkt 5, 01936 Königsbrück
06./07.10. Herr ZA Stuhr  (0 35 78) 3 53 05 01
 Oststraße 45, 01917 Kamenz

Herrn Dieter Skalitz  OT Gersdorf  am 16.09.  zum 78. 
Frau Rosemarie Hommel  OT Häslich am 17.09.  zum 74. 
Frau Renate Kaiser OT Reichenau am 20.09.  zum 78. 
Frau Ingeborg Schöne OT Reichenbach am 26.09.  zum 81. 
Frau Anni Pollack OT Bischheim am 27.09.  zum 95. 
Frau Siegrun Quade OT Reichenbach am 30.09.  zum 78. 
Herrn Claus Ullrich OT Gersdorf am 03.10.  zum 74. 
Herrn Willfried Gretschel  OT Reichenau am 04.10.  zum 83. 
Frau Martina Garten OT Gersdorf am 08.10.  zum 81. 
Frau Ursel Träber OT Häslich am 08.10.  zum 83. 
Herrn Rudolf Welk OT Reichenau am 08.10.  zum 79. 
Herrn Alfred Schmidt OT Reichenbach am 09.10.  zum 85. 
Herrn Helmut Matyba OT Möhrsdorf am 10.10.  zum 82. 
Frau Gudrun Ullrich OT Gersdorf am 12.10.  zum 70. 
Frau Gudrun Garten OT Bischheim am 13.10.  zum 83. 
Herrn Herbert Mager OT Reichenbach am 13.10.  zum 86. 
Herrn Manfred Preußler OT Bischheim am 13.10.  zum 78. 

Wir wünschen allen Jubilaren alles Gute,
beste Gesundheit und Wohlergehen.

Herzlichen Glückwunsch!
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- Jubiläen / Bekanntmachungen - 

Jubiläen

Beschlüsse des Gemeinderates

Der Gemeinderat fasste in seiner Sitzung am 15. August 2018 folgende 
Beschlüsse:

Beschluss-Nr. 28/VIII/2018

Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte Reichenbach 
Auftragsvergabe Los 2 - Rohbau

Der Gemeinderat der Gemeinde Haselbachtal beschließt in seiner öf-
fentlichen Sitzung am 15. August 2018 gemäß § 18 Absatz 1 VOB/A 
dem Unternehmen

  UBK Tiefbau GmbH
  Reichenbach
  Gewerbepark 2
  01920 Haselbachtal

den Zuschlag für die ausgeschriebenen Arbeiten des Loses 2 (Rohbau) 
zu erteilen.
Abstimmungsergebnis: Stimmen insgesamt: 17
 anwesende Stimmen: 12
 Ja-Stimmen: 12
 Nein-Stimmen: -
 Stimmenthaltungen: -
 Ausgeschlossen aufgrund § 20 SächsGemO: -

Beschluss-Nr. 29/VIII/2018

1. Satzung zur Änderung der Feuerwehr-Satzung
der Gemeinde Haselbachtal    

Der Gemeinderat der Gemeinde Haselbachtal beschließt in seiner öf-
fentlichen Sitzung am 15. August 2018 auf Grundlage von § 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in Verbindung 
mit den § 15 Absatz 4 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, 
Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) in den jeweils 
gültigen Fassungen die 1. Satzung zur Änderung der Feuerwehrsatzung 
der Gemeinde Haselbachtal vom 29. März 2012. 
Die Änderungssatzung ist öffentlich bekannt zu machen und tritt am 
Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Abstimmungsergebnis: Stimmen insgesamt: 17
 anwesende Stimmen: 12
 Ja-Stimmen: 12
 Nein-Stimmen: -
 Stimmenthaltungen: -
 Ausgeschlossen aufgrund § 20 SächsGemO: -

(–>)

Wir wünschen den Jubilaren alles Gute,
beste Gesundheit und Wohlergehen.

Herzlichen Glückwunsch!

Das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern
Gertraud und Werner Schwarzak

am  19. September 2018
OT Bischheim  

Bekanntmachungen

1. Satzung zur Änderung der Feuerwehrsatzung
der Gemeinde Haselbachtal

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in Verbindung mit den § 15 Absatz 4 des Sächsischen Ge-
setzes über den Brand-schutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 
(SächsBRKG) in den jeweils gültigen Fassungen, hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Haselbachtal am 15. August 2018 unter der Beschluss-
Nummer 29/VIII/2018 folgende Satzung zur Änderung der Feuerwehr-
satzung der Gemeinde Haselbachtal vom 29. März 2012 beschlossen.

Artikel 1

§ 3 erhält folgende Fassung:

§ 3
Aufnahme in die Feuerwehr

(1) Voraussetzungen für die Aufnahme in die aktive Abteilung der 
Gemeindefeuerwehr sind:

Beschlüsse des Gemeinderates

Beschluss-Nr. 30/VIII/2018

Entschädigungssatzung-FFW

Der Gemeinderat der Gemeinde Haselbachtal beschließt in seiner öf-
fentlichen Sitzung am 15. August 2018 auf Grundlage von §§ 4 und 21 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), § 63 des 
Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastro-
phenschutz (SächsBRKG) und der Verordnung des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums des Innern über die Feuerwehren und die Brandverhütungsschau 
im Freistaat Sachsen (SächsFwVO) in den jeweils gültigen Fassungen die 
Satzung über die  Aufwandsentschädigung, den Ersatz des Verdienstausfal-
les sowie die Lohnfortzahlung an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Satzung ist öffentlich bekannt zu machen und tritt am Tag nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Abstimmungsergebnis: Stimmen insgesamt: 17
 anwesende Stimmen: 12
 Ja-Stimmen: 12
 Nein-Stimmen: -
 Stimmenthaltungen: -
 Ausgeschlossen aufgrund § 20 SächsGemO: -

Beschluss-Nr. 30/VIII/2018

Annahme von Spenden

Der Gemeinderat der Gemeinde Haselbachtal stimmt der Annahme von 
Zuwendungen nach § 73 Absatz 5 SächsGemO gemäß Anlage zu. 

Abstimmungsergebnis: Stimmen insgesamt: 17
 anwesende Stimmen: 12
 Ja-Stimmen: 12
 Nein-Stimmen: -
 Stimmenthaltungen: -
 Ausgeschlossen aufgrund § 20 SächsGemO: -

Boden
Bürgermeisterin

Wissen, was wann wo im Haselbachtal passiert:
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- Bekanntmachungen -

Bekanntmachungen

 - die Vollendung des 16. Lebensjahres,
 - die Erfüllung der gesundheitlichen Anforderung an den Feuer-

wehrdienst,
 - die charakterliche Eignung,
 - die Verpflichtung zu einer längeren Dienstzeit sowie
 - die Bereitschaft zur Teilnahme an der Ausbildung.
 Die Bewerber dürfen nicht ungeeignet im Sinne von § 18 Absatz 3 

SächsBRKG sein. Bei Minderjährigen muss die Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten vorliegen.

(2) Einer Aufnahme in die Gemeindefeuerwehr steht insbesondere 
entgegen: 

 - die Mitgliedschaft, der Beitritt oder die Zugehörigkeit zu einer 
für verfassungswidrig erklärten Partei oder sonstigen Vereinigung 
oder

 - die Mitgliedschaft, der Beitritt oder die Zugehörigkeit zu einer 
nicht verbotenen Partei oder sonstigen Vereinigung oder Grup-
pierung, die mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
unvereinbare Ziele verfolgt.

(3) Die Bewerber sollen in der Gemeinde wohnhaft sein und in keiner 
anderen Hilfsorganisation aktiv tätig sein. Der Gemeindefeuerwehr-
ausschuss kann Ausnahmen zulassen.

(4) Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Ortswehrleiter zu 
richten. Über die Aufnahme entscheidet der Gemeindewehrleiter 
nach Anhörung des zuständigen Gemeindefeuerwehrausschusses. 
Jeder Angehörige der Feuerwehr erhält bei seiner Aufnahme einen 
Dienstausweis.

(5) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die Gründe für 
eine Ablehnung des Aufnahmegesuches sind dem Bewerber schrift-
lich mitzuteilen.

Artikel 2

§ 4 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

Ein Feuerwehrangehöriger kann bei fortgesetzter Nachlässigkeit im 
Dienst oder in der Aus- und Fortbildung sowie bei schweren Verstößen 
gegen die Dienstpflicht nach Anhörung des Gemeindefeuerwehraus-
schusses aus der Gemeindefeuerwehr ausgeschlossen werden.

Artikel 3

In § 5 Absatz 3 wird das Wort „Standortleiter“ aus der Aufzählung 
gestrichen.

Artikel 4

In § 6 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Ortswehren“ durch das Wort 
„Ortsfeuerwehren“ ersetzt.

Artikel 5

§ 6 Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:

Die aktiven Angehörigen der Ortsfeuerwehr wählen den Jugendfeuer-
wehrwart für die Dauer von fünf Jahren entsprechend den Festlegungen 
von § 15.

Artikel 6

§ 7 Absatz 3 wird gestrichen.

Artikel 7

§ 12 Absatz 12 erhält folgende Fassung:

In den Ortsfeuerwehren Gersdorf und Reichenbach sollen der Orts-
wehrleiter und sein Stellvertreter jeweils verschiedenen Löscheinheiten 
(Standorten) angehören.

Artikel 8

§ 12 Absatz 13 entfällt.

Artikel 9

§ 14 Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen.

Artikel 10

In § 15 Absatz 5 Satz 1 wird das die Zahl „13“ durch die Zahl „12“ 
ersetzt.

Artikel 11

In § 15 Absatz 6 Satz 1 wird das die Zahl „12“ durch die Zahl „11“ 
ersetzt.

Artikel 12

In § 15 Absatz 9 Satz 2 wird das die Zahl „13“ durch die Zahl „12“ 
ersetzt.

Artikel 13

Die Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntgabe in Kraft.

Haselbachtal, 16. August 2018

Margit Boden
Bürgermeisterin

Hinweis zur Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften:

Gemäß § 4 Satz 4 SächsGemO gilt folgendes:
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Sächs-
GemO beim zustande kommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
SächsGemO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Haselbachtal 
schriftlich geltend gemacht worden ist.
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. Die Satzung gilt dann als von Anfang an gültig zustande 
gekommen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Ausfertigung der Satzung, 
die Öffentlichkeit der Sitzung, der Genehmigung oder der Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.

Haselbachtal, den 16.08.2018

Margit Boden
Bürgermeisterin

Bekanntmachungen



Nr. 09/2018

5

- Bekanntmachungen -

Satzung über die Aufwandsentschädigung, 
den Ersatz des Verdienstausfalles 

sowie die Lohnfortzahlung an Angehörige der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Haselbachtal

(Entschädigungssatzung - FFW)

Auf Grund der §§ 4 und 21 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO), § 63 des Sächsischen Gesetzes über den 
Brandschutz, Rettungs-dienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) 
und der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern 
über die Feuerwehren und die Brandverhütungsschau im Freistaat 
Sachsen (SächsFwVO) in den jeweils gültigen Fassungen hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Haselbachtal am 15. August 2018 unter 
der Beschluss-Nummer 30/VIII/2018 folgende Satzung über die 
Aufwandsentschädigung, den Ersatz des Verdienstausfalles sowie 
die Lohnfortzahlung an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr 
beschlossen.

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die gemäß § 6 Absatz 1 SächsBRKG aufgestellte 
Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Haselbachtal mit den Ortsfeuer-
wehren Gersdorf, Bischheim-Häslich und Reichenbach in Verbindung 
mit der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Haselbachtal.

§ 2
Aufwandsentschädigungen

(1) Angehörige der Feuerwehr erhalten nachfolgend aufgeführte, 
monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend der ausgeübten 
Funktion. Werden zwei Funktionen durch einen Kameraden aus-
geübt, bekommt er nur die höhere Aufwandsentschädigung.

 Gemeindewehrleiter 50,00 EUR
 stv. Gemeindewehrleiter 25,00 EUR
 Ortswehrleiter mit zugeordneter Löscheinheit 35,00 EUR
 Ortswehrleiter 30,00 EUR
 stv. Ortswehrleiter 15,00 EUR
 Gerätewart 15,00 EUR
 Jugendfeuerwehrwart 15,00 EUR

(2) Der Anspruch auf Aufwandsentschädigung entfällt mit Ablauf des 
Monats, in dem der Anspruchsberechtigte seine Funktion niedergelegt 
oder wenn er die Funktion ununterbrochen länger als drei Monate 
nicht wahrnimmt, für die über drei Monate hinausgehende Zeit.

 
§ 3

Lohnfortzahlung / Verdienstausfall

(1) Die Weiterzahlung des Arbeitsentgeltes bzw. der Dienstbezüge 
einschließlich Nebenleistungen und Zulagen regelt sich nach § 62 
Absatz 1SächsBRKG. Der Anspruch auf Erstattung des Verdienst-
ausfalles für ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, 
die nicht Arbeitnehmer sind, beträgt pro Stunde höchstens 21,50 
EUR. Dem privaten Arbeitgeber wird der Betrag auf Antrag erstat-
tet. Die Höhe des Verdienstausfalls ist glaubhaft zu machen.

(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer des Einsatzes von der Alar-
mierung bis zum Einsatzende zugrunde zu legen. Angefangene 
Stunden werden auf die nächste halbe Stunde gerundet.

(3) Bei Nachteinsätzen zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr werden not-
wendige Nachtschlafzeiten mit auf die Einsatzdauer angerechnet. 
Die Festlegung der Dauer der Ruhezeit nach Nachteinsätzen legt 
der Einsatzleiter nach pflichtgemäßem Ermessen fest.

§ 4
Reinigungs-/Reparaturkosten

Nachgewiesene Reinigungs- und Reparaturkosten an persönlichen 
bzw. privaten Gegenständen werden auf Antrag sofern einsatzbedingt 
entstanden erstattet.

§ 5
Erfrischungs-/Versorgungspauschale

Bei Einsätzen ab einer Dauer von drei Stunden oder unter extremen 
Bedingungen entscheidet der Einsatzleiter über Erfrischung bzw. Ver-
sorgung der Einsatzkräfte. Dabei soll ein Betrag von 2,50 EUR pro 
Einsatzkraft nicht überschritten werden.

§ 6
Reisekosten

Reisekosten für Dienstreisen im Rahmen der Feuerwehrtätigkeit bzw. 
Dienstreisen, die zur Durchführung von Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen notwendig sind, können nach dem geltenden Reisekostenrecht 
für den öffentlichen Dienst im Freistaat Sachsen abgerechnet werden. 
Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von sechs Monaten nach 
Beendigung der Dienstreise bei der Gemeinde geltend gemacht wurde.

§ 7
Entschädigung bei kostenpflichtigen Einsätzen, 

Brandsicherheitswachen und Brandverhütungsschauen

(1) Erfolgt bei gemäß den Bestimmungen der Satzung zur Regelung 
des Kostenersatzes und zur Gebührenerhebung für Leistungen der 
Gemeindefeuerwehr Haselbachtal kostenpflichtigen Einsätzen, 
Brandsicherheitswachen und Brandverhütungsschauen keine 
Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber oder Erstattung von Ver-
dienstausfall gemäß § 62 SächsBRKG erhalten die eingesetzten 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr folgende Entschädigung.

 A) kostenpflichtige Einsätze
  Einsatzleiter 12,50 EUR/h
  Einsatzkraft 10,00 EUR/h
 B) Brandsicherheitswache
  Wachführer 12,50 EUR/h
  Einsatzkraft 10,00 EUR/h
 C) notwendige Teilnahme an Brandverhütungsschauen
  und Nachschauen einschließlich Vorbereitung, 
  Durchführung und Nachbereitung 12,50 EUR/h

(2) Die Zahlung der Entschädigung nach Absatz 1 erfolgt halbjährlich 
nachträglich auf Grundlage von durch die Einsatzleiter bestätigten Lis-
ten der jeweils eingesetzten Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr.

§ 8
In-Kraft-Treten

(1) Die Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Aufwandsentschädigung, den 

Ersatz des Verdienstausfalles sowie die Lohnfortzahlung an Ange-
hörige der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Haselbachtal vom 
24. Februar 2011 außer Kraft.

Haselbachtal, 16. August 2018

Margit Boden
Bürgermeisterin

Bekanntmachungen Bekanntmachungen



Nr. 09/2018

6

- Bekanntmachungen -

Bekanntmachungen Bekanntmachungen

Hinweis zur Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften:

Gemäß § 4 Satz 4 SächsGemO gilt folgendes:
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Sächs-
GemO beim zustande kommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
SächsGemO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Haselbachtal 
schriftlich geltend gemacht worden ist.
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Die Satzung gilt dann als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Ausfertigung der Satzung, 
die Öffentlichkeit der Sitzung, der Genehmigung oder der Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.

Haselbachtal, den 16.08.2018

Margit Boden
Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Haselbachtal für 

das Haushaltsjahr 2018  
und die Auslegung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit

vom 11.09. 2018 bis einschließlich 27.09. 2018

während der Öffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung Haselbachtal,
Kämmerei, OT Bischheim, Schulstraße 7a zu jedermanns Einsicht 
öffentlich aus.

Boden
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Gemeinde Haselbachtal 
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils 
geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung
am 07.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu 
leistenden Auszahlungen enthält, wird 
im Ergebnishaushalt mit dem 
-  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge  auf 5.012.100 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 5.289.400 Euro
-  Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)  auf -277.300 Euro
 
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge  auf  0 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Aufwendungen  auf 0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen 
 und Aufwendungen (Sonderergebnis)  auf 0 Euro

- Gesamtergebnis  auf -277.300 Euro

-  Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen
 des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren  auf 0 Euro
-  Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen
 des Sonderergebnisses aus Vorjahren  auf 0 Euro
-  Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages 
 im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital 
 gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO  auf 0 Euro
-  Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages 
 im Sonderergebnis mit dem Basiskapital 
   gemäß  § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO  auf 0 Euro
-  veranschlagtes Gesamtergebnis  auf -277.300 Euro

im Finanzhaushalt mit dem 
-  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit  4.825.800 Euro
-  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit  4.727.900 Euro
-  Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus
 laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der
 Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit  auf 97.900 Euro
-  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus Investitionstätigkeit  auf 1.489.200 Euro
-  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus Investitionstätigkeit  auf 1.804.200 Euro
-  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus  Investitionstätigkeit  auf -315.000 Euro
-  Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag 
 als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder
 -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit
 und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen
   und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  auf -217.100 Euro
-  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit  auf 0 Euro
-  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit  auf 97.900 Euro
-  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen
 aus Finanzierungstätigkeit  auf -97.900 Euro
- Veränderung des Bestandes 
 an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr  auf -315.000 Euro

festgesetzt.
§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 
nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Kassenkredite werden in einer Höhe bis zu 900 000,- € veranschlagt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A)  auf 310 Prozent 
- für die Grundstücke (Grundsteuer B)  auf 430 Prozent
- Gewerbesteuer  auf 400 Prozent

Haselbachtal, den 26.04.2018

Margit Boden
Bürgermeisterin
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- Bekanntmachungen / Informationen der Gemeindeverwaltung -

Bekanntmachungen

Hinweis zur Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften:

Gemäß § 4 Satz 4 SächsGemO gilt folgendes:
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Sächs-
GemO beim zustande kommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
SächsGemO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Haselbachtal 
schriftlich geltend gemacht worden ist.
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Die Satzung gilt dann als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Ausfertigung der Satzung, 
die Öffentlichkeit der Sitzung, der Genehmigung oder der Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.

Haselbachtal, den 26.04.2018

Margit Boden
Bürgermeisterin

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Haselbachtal

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am Mittwoch, dem 
19. September 2018, 19.30 Uhr in der Grundschule Haselbachtal, 
Niedergersdorfer Straße 43 statt. 
Die Tagesordnung ist an den ortsüblichen Anschlagtafeln bekannt ge-
macht. Alle interessierten Bürger sind herzlich eingeladen.

Boden
Bürgermeisterin

Gastwirt aus Leidenschaft

Am 22.08.2018 feierte Siegwart Barth seinen 80. Geburtstag.
Die Bürgermeisterin gratulierte dem Geburtstagskind persönlich.
Es ist anzunehmen, dass fast jeder ältere Haselbachtaler den Namen des 
Jubilars mit der Nußbaumschenke in Gersdorf in Verbindung bringt. 
Die Gastwirtschaft wird laut unserer Ortschronik bereits im Jahre 1822 
erwähnt. Seit 1958 ist sie im Besitz der Familie Barth.
Ab dem Jahre 1972 bis zum heutigen Tage führt das Gastwirtsehepaar 
Karin und Siegwart Barth die ehrwürdige Schenke unter dem Nußbaum 
vorm Haus.
Im Kreise seiner Familie und zahlreichen Gratulanten beging der rüstige 
Gastwirt seinen Ehrentag.
In einem Alter wo viele andere Bürger ihr Leben genießen, ist Siegwart 
Barth immer noch voller Tatendrang. Ob das Treffen der Handballvete-
ranen oder die verschiedensten Busausflüge. All diese Unternehmungen 
plant und organisiert er bis ins Detail.
Und was wären die zahlreichen Vereine und Stammtische ohne die 
Nußbaumschenke.
In uriger Atmosphäre und bei volkstümlichen Preisen lädt die Gaststätte, 
außer montags immer zum Verweilen ein.
Der Männerchor, dessen Stammlokal die Schenke ist, hat zwei wun-

Die Gemeindeverwaltung informiert

Die Gemeindeverwaltung informiert

derbare Lieder in seinem umfangreichen Repertoire welche die Mar-
kenzeichen vom Gastwirt und dessen Frau treffend charakterisieren.
... „ein schönes frisches Bier, Herr Wirt das möchten wir“... und ... „die 
berühmten Schnitzel mit dem Spiegelei“....
Mögen diese noch lange durch Siegwart Barth und seine Frau Karin 
bei stets guter Gesundheit zufriedenen Gästen gereicht werden können.

Gemeindeverwaltung Haselbachtal
Thomas Seifert

Quellenangabe: Chronik Gersdorf- Möhrsdorf von Kurt Hartmann  
  Liedtexte von Harald Schurig 

Impressum: Das „Amtsblatt Haselbachtal“ erscheint einmal monatlich am zweiten Dienstag des Monats 
und wird in einer Auflage von 2100 Stück in verschiedenen Geschäften der Gemeinde Haselbachtal ausge-
legt. Herausgeber: Gemeindeverwaltung Haselbachtal, Schulstraße 7a, OT Bischheim. Verantwortlich für den 
redaktionellen Teil: Bürgermeisterin Frau Boden, Schulstraße 7a, OT Bischheim, Gemeinde Haselbachtal,
Tel. (0 35 78) 3 09 36 13, E-Mail: info@haselbachtal.de.
Produktion: m+k Müller & Kunze GbR Großröhrsdorf, Rathausstraße 8, 01900 Großröhrsdorf, Tel.: 035952-32229, Fax: 
035952-32230, E-Mail: info@muk-werbung.de
Redaktionsschluss ist Montag, eine Woche vor Erscheinen, 12.00 Uhr (amtliche Mitteilungen). Der Herausgeber behält sich 
ausdrücklich das Recht vor, Beiträge zu kürzen bzw. nicht zu veröffentlichen.
Verantwortlich für Produktion und Anzeigen: m+k Müller & Kunze GbR Großröhrsdorf. Anzeigenannahme: m+k, Annahmeschluss: 
Montag vor Erscheinen, 12.00 Uhr. Für Anzeigenveröffentlichungen und sonstige Veröffentlichungen gelten die Geschäftsbedingungen 
und Anzeigenpreislisten der Müller & Kunze GbR. Einzelexemplare können außerhalb des Verbreitungsgebietes zum Einzelbezugspreis 
von ¤ 0,25 zuzüglich Porto erworben werden. Ansprüche aus den Veröffentlichungen, insbesondere auf Schadenersatz, sind in jedem Fall 
und ausdrücklich ausgeschlossen. Nichtamtliche (kommunale) Veröffentlichungen widerspiegeln weder die Meinung des Herausgebers 
(Gemeindeverwaltung Haselbachtal) noch der Werberedaktion (Müller & Kunze GbR). Für unverlangt zugesandte Manuskripte/Fotos/
Datenträger oder sonstige Unterlagen wird keine Haftung übernommen.

Vorschau auf Veranstaltungen vom 15.09. bis 14.10.

Sa., 15.09. u. 15.00 Herbst- und Weinfest Prelle Häslich

So., 16.09. 11.00 Förderverein Schauanlage 

  und Museum der Granitindustrie e.V.

So., 16.09. 09.00 16. Schäfer- und Wollmarkt Festscheune Reichenbach

  Gemeinde Haselbachtal

Di., 18.09. 14.00 Frauentreff Vierseithof Häslich

  Heimatverein Haselbachtal e.V.

Mi., 10.10. 14.30 Seniorentreff Gaststätte Reichenbach

  Seniorenclub Bischheim-Häslich e.V.
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- Aus den Ortsteilen -

Kita „Haselmäuse“ Bischheim Kita „Haselmäuse“ Bischheim

Ein Herz für Kinder

… bewiesen wieder ein-
mal Frau Krämer und ihre 
Mitarbeiter des Nahkauf 
Gersdorf.
Unsere Hortkinder wur-
den am 24. August zu 
einem tollen Kinderfest 
eingeladen, was viel zu 
bieten hatte. Spaß hat-
ten die Kinder auf der 
Hüpfburg, beim Kinder-
quadfahren, beim Reiten, 
Dosenwerfen, Basteln 
und Schminken. Neben 
Kuchen gab es für je-
den ein Eis, das lecker 
schmeckte.

Nicht nur mit dem Fest wurde unseren Kindern eine Freude bereitet. 
Frau Krämer überreichte uns auch eine Spende, mit der wir nun neues 
Spielzeug anschaffen werden. 

Vielen DANK!

Wir hatten Ferien!

Der Sommer verabschiedet sich allmählich und wir blicken auf wun-
derschöne Ferienerlebnisse zurück. Von zwei besonderen berichten 
unsere Ferienkinder:

Fußballgolf – ein schöner Freizeitspaß

Früh am Morgen haben wir 
uns am Bahnhof getroffen. 
Wir fuhren bis nach Ra-
deberg mit dem Schienen-
ersatzbus, dann weiter bis 
nach Klotzsche und nach 
Ottendorf. 
Vom Bahnhof sind wir ein 
großes Stück gelaufen. Mit-
ten im Wald war dann unser 
Ziel, die Fußballgolfanlage. 
Jeder bekam einen Ball. 
Wir mussten an jeder Stati-
on mit so wenigen Schüssen 
wie möglich in das Loch 
treffen. Das war schwierig. 
Manche Ziele waren ein-

fach und gut zu treffen. Besonders viele Versuche brauchten wir für 
die Bahn 5. Bergauf musste in einen großen Reifen getroffen werden. 
Nach zwei Stunden anstrengendem Spielen haben wir gegessen und 
fuhren zurück.
Die Sieger der einzelnen Teams waren Dominic, der hat schon Fußball 
trainiert, Ben Thor und Sindy.
Es war ein abwechslungsreicher Tag. 

Ben Thor Mützner

Wir erkunden Eulenstein und Kälberberg

Am Freitagmorgen starten wir gut gelaunt bei schönstem Sonnenschein 
am Kindergarten. Der Weg führt uns die Feldstraße entlang über Gers-
dorfer Weg bis zum Rietschelhaus nach Gersdorf. Vorbei am Schreber-
gartenweg wollen wir zuerst den Eulenstein suchen. 

Unterwegs locken uns leckere Mirabellen und Himbeeren. Einige Jungs 
sind mitten auf dem Feld in der Traktorspur unterwegs und kämpfen 
mit Rapsstengeln. Die Mädchen dagegen suchen lieber Früchte an 
Bäumen und Sträuchern. Kann jemand vielleicht auf einem Eichelhüt-
chen pfeifen?
Am Feldrand ist es 
sehr warm, der Wald 
empfängt uns mit 
kühlem Schatten. Wir 
folgen der Skizze auf 
der Karte. Plötzlich 
ragt vor uns ein stei-
ler Felsen auf. Von 
weitem sieht es aus 
wie ein Eulenkopf. 
Der Eulenstein ist er-
reicht. Von da an ist 
es nicht mehr weit 
bis zum Kälberberg. 
Hier folgen wir den 
Schildern im Wald. 
Es ist Zeit für eine 
Rast. Nach verdienter 
Stärkung tragen wir 
uns in das Gipfelbuch 
ein. Nun lag noch der lange Rückweg vorbei am Hennersdorfer Berg 
und Heiligen Berg vor uns. 
Stolz und geschafft kamen wir im Kindergarten an.
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gemüse“ vom Freistaat Sachsen und der Europäischen Union unterstützt. 
Ziel dieses Programms ist es, die Kinder anzuregen, mehr Obst und 
Gemüse sowie Milch zu sich zu nehmen. Es soll den Kindern nahe 
gebracht werden, wie wichtig gesunde Ernährung ist und dass es Spaß 
machen kann, sich gesund zu ernähren. 

Nach einer Umfrage bei den Kindern, wie sie darüber denken, dass 
wir als Schule an so einem Programm teilnehmen, bekamen wir ein 
positives Feedback. So zum Beispiel Marek: „Mir gefällt das sehr 
gut. Ich finde das toll.“ oder Leonie: „Ich esse eigentlich nicht so viel 
Obst und Gemüse, weil es mir nicht schmeckt, aber hier esse ich es.“ 
Deshalb freut es die Schüler umso mehr, dass unsere Grundschule sich 
für dieses Schuljahr wieder ganz pünktlich beworben und erneut die 
Zusage erhalten hat. 

Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an den Lieferanten „Groß- und 
Einzelhandel Sebastian in Königswartha“, der uns wöchentlich mit 
den frischen Köstlichkeiten versorgt. Zum Thema „Spaß an gesunder 
Ernährung“ durften sich die Kinder ausnahmsweise für ein Foto lustig 
in Szene setzen.  

Kerstin Twarok (–>)

- Aus den Ortsteilen -

Kita „Haselmäuse“ Bischheim

Sommer, Sonne, Baden

Da uns der Sommer mit Sonne verwöhnte, nutzten wir dieses Jahr 
besonders oft unser Freibad Wiesengrund.

Wir möchten uns bei Silvio Berger und der Gemeindeverwaltung 
bedanken, dass wir jederzeit das Bad nutzen konnten und Herr Berger 
immer für die Sicherheit unserer Kinder sorgt. Die Kinder genießen 
dabei nicht nur das Wasser, sondern auch den Fußballplatz, die Wiesen, 
das Schachspiel und den Spielplatz.
Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn eine Kita solche Ausflüge 
unternehmen kann!

Wir gratulieren…

…zu einem ganz besonderen Dienstjubiläum!
40 Jahre arbeitet unsere Karin Grosser nun schon als Erzieherin und 
weiß über die Veränderungen in dieser Zeit eine ganze Menge zu er-
zählen. Eines blieb aber, die Liebe zu ihrem Beruf und den Kindern. 
Mit viel Kraft und Energie unterstützt sie uns am Vormittag im Kinder-
garten und der Krippe, am Nachmittag betreut sie unsere Hortkinder. 
Mit immer neuen, tollen Ideen gestaltet sie die Ferien, so dass diese 
zum Erlebnis werden.

Karin, vielen Dank für deine Arbeit! Bleib gesund, so dass du auch in 
den übrigen Monaten noch viel Spaß mit den Kindern und uns haben 
kannst!

Grundschule Haselbachtal

Grundschule Haselbachtal

Zusätzlich Obst, Gemüse und Milch 

Bereits im vergangenen Schuljahr schaffte es die Grundschule Hasel-
bachtal, über das EU-Schulprogramm zweimal wöchentlich Vollmilch, 
Obst und Gemüse für jeden Schüler kostenfrei zu erhalten. Um dies zu 
finanzieren, werden die Programme „Schulmilch“ und „Schulobst/-

Ausgabe 10/2018 erscheint am 08.10.2018
 Redaktionsschluss  Montag 05.10. 12 Uhr!

 Anzeigenschluss  Montag 05.10. 12 Uhr!

Nächster Erscheinungstermin - Änderungen vorbehalten!
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- Aus den Ortsteilen -

Grundschule Haselbachtal - die ABC-Schützen des Jahres 2018

1b – Frau Karen Pötschke
Obere Reihe von links: Tom Heinrich, Vincent Worowsky, Jannis Schütze, Abygal Valley, Martin Haase, Maja Wittenberger
Mittlere Reihe von links: Julian Ebischbach, Marlene Wolf, Vanessa Guhr, Ella Schneider, Lotte Schneider, Amira Stein-
vorth, Heidi Büschlepp, Leni-Sue Leipold
Untere Reihe von links: Noah Hänsel, Marwin Kießling, Anton Bartylla, Camillo Kühn, Tim Sander, Edwin Beier

1a – Frau Gabriela Friedek
Obere Reihe von links: John-Paul Haase, Collin Barth, Hannah Sommer, Mia Hustig, Niklas Lehmann, Joschua Lindemann
Mittlere Reihe von links: Kimberley Kunze, Lilly Charlene Gräfe, Lotta Opitz, Alexia Dünnebier, Shayenne Milde, Lina 
Fürbaß, Hannah Frenzel, Maya Sophie Jecke
Untere Reihe von links: Jamy Bannert, Matheo Freudenberg, Diego Pollack, Chris Noack, Lenny Prescher, Ben Sonnenberg
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- Aus den Ortsteilen -

Grundschule Haselbachtal

Kaum zu glauben: Post aus Österreich!

Die Schüler und Lehrer der Grundschule Haselbachtal hatten die 
Hoffnung schon aufgegeben und waren ganz ehrlich auch ein wenig 
traurig. Von den über 200 Luftballons, die am Freitagabend, dem 22. 
Juni 2018 zum Schul- und Parkfest in Bischheim in den Himmel auf 
Reise geschickt wurden, kam keine Antwort zurück. 

Schade, denn dank der Unterstützung durch die Edelstahl-Laser-Technik 
GmbH und der fleißigen Hilfe der Kita Haselmäuse sowie den Mitar-
beitern der Gemeinde konnte diese spannende und farbenfrohe Aktion 
durchgeführt werden. Zudem hatten sich alle Kinder große Mühe beim 
Gestalten der kleinen Grußkärtchen am Ballon gegeben. 
Am Ende gab es Vermutungen, dass vielleicht der Regen einen Strich 
durch die Rechnung gemacht hat und das Geschriebene auf den Kärt-
chen verwischt wurde. 
Als die Aktion dann schon fast in Vergessenheit geriet und die heißen 
Sommerferien auch schon um waren, flatterte Post aus Weitra in der 
Grundschule ein. Wo liegt denn Weitra? Laut Google ist „Weitra eine 
österreichische Stadtgemeinde im Bezirk Gmünd in Niederösterreich 
mit 2693 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2018)“. Welche Route genau 
der Ballon geflogen ist, lässt sich natürlich nicht verfolgen, doch er 
schaffte es von Bischheim in Richtung Prag, weiter über Budweis und 
landete kurz hinter der tschechischen Landesgrenze in Österreich. 
Mit dem Auto wären es rund 400 km bis nach Weitra. So waren 
natürlich das Staunen und die Freude in der Grundschule riesen-
groß, als die Karte von Familie Zeilinger einflatterte. Sie schrieben, 
dass der Name des Schülers leider nicht mehr lesbar war, aber die 
Anschrift der Grundschule. Mit einem Brief und Bildern aus dem 
Haselbachtal wollen sich die Schüler nun schnellstmöglich bei der 
Familie bedanken. 

Kerstin Twarok

Erntezeit im Schulgarten

Der diesjährige Sommer hat bzw. hatte es schon in sich. Die vielen 
Sonnentage, große Hitze und wenig Regen, wir alle können ein Lied 
davon singen. Trotz allem gab es in unserem Schulgarten die eine oder 
andere gesunde Leckerei zu ernten. Das haben wir vor allem den flei-
ßigen Hortkindern der Kita „Am Haselwäldchen“ zu verdanken, denn 
sie kümmerten sich hervorragend um das Gießen im Schulgarten. Dafür 
möchten wir uns bei ihnen ganz herzlich bedanken. 
Die Beete wurden mit Beginn des neuen Schuljahres schnellstens von 
den Klassen auf Vordermann gebracht, die Kartoffelernte begann und 
vom Obst auf den Bäumen kann zurzeit auch prima genascht werden. 

Kirchliche Termine

Sonntag, 16. September 
Gersdorf: 09.00 Gottesdienst Pfr. R. Fourestier
Reichenbach: 10.00 Erntedankgottesdienst Pfrn. M. Grüner
Bischheim: 10.15 Erntedankfest  Pfr. R. Fourestier
  mit  Agapemahl und Kindergottesdienst 
 16.30 Orgelmusik zum  M. Merz
  Erntedankfest  

Sonntag, 23. September
Gersdorf: 09.00 Gottesdienst Pfr. R. Fourestier
  mit Abendmahl
Bischheim: 10.15 Gottesdienst  Pfr. R. Fourestier
  mit Abendmahl

Mittwoch, 26. September
Gersdorf: 19.00 Abendmusik R. Merz

Sonntag, 30. September
Gersdorf: 09.00 Gottesdienst Pfr. R. Fourestier
Pflegeheim Bischheim: 10.15   Gottesdienst Pfr. R. Fourestier

Sonntag, 07. Oktober
Gersdorf: 09.00 Gottesdienst Pfr. R. Fourestier
  mit Abendmahl
Bischheim: 10.15 Gottesdienst Pfr. R. Fourestier
  mit Abendmahl

Erntegaben

In diesem Jahr können die Erntegaben wie folgt abgegeben werden:

Kirche Bischheim am Samstag, den 15.9.2018 von 13.00 bis 17.00 Uhr

Kränze und Blumen werden dankend angenommen.

Kirchennachrichten

Grundschule Haselbachtal

Leider hat sich, wie durch Geisterhand, der gut bestückte Pflaumenbaum 
geleert. Wir hoffen, dass demjenigen, der sich hier bei uns unerlaubt 
bedient hat, die Früchte gemundet haben. Wir hatten leider keine Chan-
ce, sie zu kosten. Die wenigen Früchte, die noch übrig blieben, hängen 
so weit oben, dass wir sie nun für die Vögel und Wespen übrig lassen.
Wir würden uns freuen, wenn sich in Zukunft Gäste, die unseren 
Schulgarten besuchen, auch entsprechend verhalten. Nicht das nur 
fremd geerntet wird, auch unser fast voller Wasserbehälter verlor am 
Schuleingangswochenende seinen gesamten Inhalt. Am Montag mussten 
wir feststellen, dass der Auslasshahn aufgedreht und das Rasenstück 
unterhalb des Behälters schön saftig grün war. Warum im Zuge der 
Trockenheit das kostbare Wasser so verschwendet wird, ist für uns 
unerklärlich und nicht nachvollziehbar.
Sollten Sie beim Besuch unseres Schulgeländes bzw. des Schulgartens 
einmal Interesse an der einen oder anderen „Frucht“ haben, so sprechen 
Sie doch einfach mit uns. Es findet sich bestimmt für beide Seiten eine 
zufriedenstellende Lösung. Ebenso wären wir allen, die andere Personen 
auf dem Gelände beobachten, die sich entgegen der Norm benehmen, für 
ihre Courage sehr dankbar. Bitte helfen Sie mit, dass wir uns alle hier 
wohlfühlen können. Vandalismus und Ärger, oben genannter Art, können 
wir echt nicht gebrauchen. Unsere Kinder werden es Ihnen und uns danken.

Annett Sauer, im Namen der Schüler und Lehrer der Grundschule 
Haselbachtal 
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- Aus den Ortsteilen -

Vorschau - Fußball

So., 23.09. 15.00 Uhr SV H. 1. - Malschwitz 1.
So., 16.09. 13.00 Uhr SV H. 2. - TSV Pulsnitz 2.
So., 30.09. 13.00 Uhr SV H. 2. - Liegau/A. 1.
So., 14.10. 14.00 Uhr SV H. 2. - SpG Bretnig/Rammenau 2.
Sa., 15.09. 10.00 Uhr SV H. (B-Jugend) - Schwepnitz
Sa., 29.09. 10.00 Uhr SV H. (B-Jugend) - SpG Laubusch/Wiednitz
Fr., 14.09. 17.30 Uhr SV H. (E-Jugend) - Lomnitz
Fr., 28.09. 17.30 Uhr SV H. (E-Jugend) - Großröhrsdorf

Die Spiele finden in Reichenbach statt! 

Nachwuchsspieler zur Gründung einer Bambini 
und F-Jugend gesucht!

Wenn Sie ein Kind haben, das gerne Fußball spielt und zwischen 5 und 
6 Jahren (Bambini) oder 7 und 8 Jahren (F-Jugend) alt ist, sind Sie 
mit einem Anruf bei uns genau richtig.
Ein Schnuppertraining findet am Montag, den 24. September 2018 
von 17.00 bis 18.00 Uhr auf dem Rasenplatz in Reichenbach statt!

Informationen bei: Christoph Milde 0162/2441915 oder
 Mario Wehnert 0171/3325063

Vorstand SV Haselbachtal

SV Haselbachtal

Nachruf

Wir trauern um unser Ehrenmitglied

Günter Prescher
der am 19. August 2018 verstarb.
Mit ihm verlieren wir einen lieben Menschen und Zuchtfreund.

Günter Prescher war seit 1969 aktives Mitglied unseres Vereines. 
Im Vorstand war er lange Jahre Kassenwart. Er prägte maßgeblich 
und nachhaltig die Geschicke des Vereines mit. 
Seine züchterische Leidenschaft galt bis zuletzt seinen Holländern 
schwarz-weiß.
An sein aktives Wirken, sein Engagement sowie für seinen Rat 
und sein Wissen, erinnern wir uns mit großem Dank und Respekt.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.
Unsere Anteilnahme gilt seinen Hinterbliebenen.

Deine Zuchtfreunde des Rassekaninchenzuchtvereines
„Gut Zucht“ Gersdorf-Möhrsdorf e. V. S 172

Rassekaninchenzuchtverein
„Gut Zucht“  Gersdorf-Möhrsdorf e.V. S 172

Wie auch in den letzten Jahren sind die Gaben wieder für den Eulenhof 
in Kamenz bestimmt.
Für Obst und Gemüse aus dem Garten oder alles was für gemeinsames 
Kochen so gebraucht wird, eingewecktes Obst oder Marmelade, Saft 
oder einer Spende sind wir sehr dankbar.

Erntedankfest Bischheim 

In diesem Jahr findet das Binden der Kränze und des Erntebogens auf 
dem Pfarrhof in Bischheim am Freitag, den 14. 09. 2018, ab 16.00 
Uhr statt.
Blumen und Bindematerial kann an diesem Tag im Pfarrhof an die 
Scheune gestellt werden. Jeder ist eingeladen zum Mitmachen mit seinen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.  
Anschließend gibt es einen gemeinsamen Abschluss in der Kirche mit 
dem Posaunenchor.

Abendmusik – Kirche Gersdorf

Am Mittwoch, dem 26. September 2018, um 19.00 Uhr wird zur 
Abendmusik recht herzlich eingeladen. Wie seit einigen Jahren zur 
Tradition geworden, singt der Männerchor „Haselbachtal“. 
Wir begrüßen auch Gastmusiker aus Großröhrsdorf – das „Franzl-Trio“. 
Mit Musik und Gesang erfreut uns die Gruppe u.a. mit „Glocken der 
Heimat“, „Feiertagsmarsch“, „Zillertaler Hochzeitsmarsch“ und wir 
werden auch zum Mitsingen eingeladen: „Aus Böhmen kommt die 
Musik“ und der uns allen bekannte „Schneewalzer“. Es erklingt dabei 
auch eine steirische Harmonika. 
Der Eintritt ist frei!

Kirchennachrichten

2 Kleiderschränke zu verkaufen!
1x 127 x 200 x 50 cm (BxHxT), eiche-hell/anthrazit-grau 

meliert, Alter 3 Jahre, VB 25 €

1 x 155 x 230 x 50 cm (BxHxT) cm, weiß, sehr gut erhalten, 

VB 50 €

Bilder unter www.michaundsam.de/schrank.html

Abholung in Pulsnitz, Tel. 0172-7966619

TopKontor Handwerk ist ein ausgereiftes Werkzeug für 

Ihre tägliche Büroarbeit - schnell, sicher und leistungs-
fähig.
- Angebote
- Lieferscheine
- Rechnungen
- Teil- und Abschlagsrechnungen
- Kalkulation 
- Ausschreibungen 
- Schnittstellen zum Großhändler (z.B. GAEB, OCI, SDC, 

ZVEH, Datanorm, UVA) bereits enthalten ...

Rathausstraße 8 
01900 Großröhrsdorf

Michael Müller & Gerd Kunze GbR
IT-Dienstleistungen und Marketing

Tel.: +49.35952.32229
Fax: +49.35952.32230
mail: info@mukxx.de
http://www.mukxx.de

Unverbindlich Beratungs-/Demotermin 
vereinbaren beim zertifizierten Fach-
händler:

über 12000 Lizenznehmerdeutschlandweit

TopKontor Handwerk 
– die Bürolösung für Elektriker - Dachdecker - Sanitär- 
und Heizungsinstallateure - Maler - Hausmeister ...
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- Aus den Ortsteilen -

Bestattungsinstitut uwe schuster
Robert-Koch-Straße 6a • 01896 Pulsnitz - www.bestattung-schuster.de

Wir stehen Ihnen in den schweren Stunden des Abschieds helfend zur Seite und beraten Sie zu Hause in Ihrer 
gewohnten Umgebung. Auf Wunsch übernehmen wir für Sie alle Wege und Formalitäten entsprechend Ihren 

finanziellen Möglichkeiten zur Ausstattung einer würdevollen Bestattung.
Sie erreichen uns jederzeit unter Telefon: 03 59 55 / 7 25 98

Dem Leben einen würDigen AbschLuss geben

Überzeugen Sie sich am besten selbst von den Leistungen der
Kobold Produkte – und zwar bequem bei Ihnen zu Hause.

Vereinbaren Sie jetzt mit mir einen persönlichen Beratungstermin.
4 Individuelle Beratung
4 Kostenlose Service – Checks
4 Testen der Kobold Produkte
4 Original Vorwerk Verbrauchsmaterialien

Ihr Ansprechpartner in Haselbachtal
Pulsnitz, Kamenz und Umgebung
Enrico Bartylla
Mobil: 01729500941
Mail: enrico.bartylla@kobold-kundenberater.de

Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG,
Mühlenweg 17 – 37, 42270 Wuppertal

Zur Teamverstärkung gesucht: Krankenschwester/Kranken-
pflegerIn/AltenpflegerIn/PflegehelferIn - faire Bezahlung über
Pflegemindestlohn, keine Teildienste, flexible Arbeitszeiten

    Büro:  Pulsnitzer Straße 1
 01936 Großnaundorf
    privat: Bischheim, Ringweg 7
 01920 Haselbachtal

 Telefon: 035955/73594
 Telefax: 035955/716699
 Mail: post@pd-liebschner.de
www.pflegedienst-liebschner.de

PFLEGEDIENST
DOREEN LIEBSCHNER

Kontakt (24 h)
0172/1369259 

Wir suchen 
zum nächstmöglichen Eintrittstermin

einen CNC-Fräser/in 
und einen CNC-Dreher/in

Ihre Aufgabe:
•	Programmieren,	Einrichten	und	Bedienen	von	
	 CNC-gesteuerten	Fräs-	bzw.	Drehmaschinen		
	 (Steuerung	Hurco	Ultimax)
•	Fertigung	von	Einzelteilen	und	Kleinserien
•	Prüfen	der	gefertigten	Werkstücke	nach	Qualitätsvor-

gaben

Wir bieten:
•	eine	interessante	und	anspruchsvolle	Tätigkeit	mit	Aus-

sicht	auf	einen	langfristig	sicheren	Arbeitsplatz	in	einem	
seit	über	100	Jahren	erfolgreichen	und	modernen	Fami-
lienunternehmen	bei	leistungsgerechter	Vergütung.

Teamfähigkeit,	selbstständiges	Arbeiten	und	Kenntnisse	
in	der	Bearbeitung	verschiedener	Werkstoffe	setzen	wir	
voraus.

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Bewerbung	per	Email	oder	per	
Post.

michael.boden@maschinenbau-boden.de
Maschinenbau Boden
Gewerbering Nord 20

01900 Großröhrsdorf/ OT Bretnig 

Handels- und Vertriebsgesellschaft Haselbachtal

 - Ihr Partner für Gase vor Ort - 

CO
2
, Propan, Mischgas, Sauerstoff, Ballongas 

und vieles mehr.

Haselbachstraße 33, 01920 Haselbachtal
Tel: 03578-7032215, Mobil: 01520 5669258

Michael Müller & Gerd Kunze GbR
IT-Dienstleistungen und Marketing

Rathausstraße 8 
D-01900 Großröhrsdorf
Tel.: +49.35952.32229
Fax: +49.35952.32230
mail: info@mukxx.de
http://www.mukxx.de

Software für  - Handwerk 
 - Lohnrechnung
 - Zeiterfassung
Klassisches Marketing

Online-Shopsysteme
Online-Marketing
Webseiten
SEO
Digitale Transformation
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- Wirtschaft -

Überzeugen Sie sich am besten selbst von den Leistungen der
Kobold Produkte – und zwar bequem bei Ihnen zu Hause.

Vereinbaren Sie jetzt mit mir einen persönlichen Beratungstermin.
4 Individuelle Beratung
4 Kostenlose Service – Checks
4 Testen der Kobold Produkte
4 Original Vorwerk Verbrauchsmaterialien

Ihr Ansprechpartner in Haselbachtal
Pulsnitz, Kamenz und Umgebung
Enrico Bartylla
Mobil: 01729500941
Mail: enrico.bartylla@kobold-kundenberater.de

Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG,
Mühlenweg 17 – 37, 42270 Wuppertal

Anzeigen im Amtsblatt Haselbachtal:

Tel. (03 59 52) 3 22 29

E-Mail: info@muk-werbung.de

Gewerbepark 1 
OT Reichenbach, 01920 Haselbachtal

Tel.: 035795/38 60
www.pulsnitztal-reisen.de

Spätsommer & Herbst- Impressionen - Durchführungsgarantie
08.09.-09.09. 2 T.  Hamburg Stadt- u. Hafenrundf., Möglichkeit: Musical-Besuch ab 149,-                                                                                
16.09.-20.09. 5 T.  Die Sonnenseite der Zugspitze, schönes Hotel,wunderb. Landschaft 494,-                          
20.09.-23.09. 4 T.  Schwarzwaldhotel, schöne Ausflüge am Bodensee mit Weinverkostung 349,-
25.09.-01.10. 7 T.  Atemberaubende Blumenriviera mit Monaco, San Remo u. Alassio 538,-
25.09.-30.10. 7 T. Kreuzfahrt: Genua, Marseille, Provence, Mallorca und Barcelona ab 899,-                   
26.09.-30.09. 5 T. Weingebiete Rhein - Mosel – Ahr - Rheingau m. Weinverkostungen 499,-
26.09.-30.09. 5 T. Mit Schiff auf Rhein & Mosel m. Vollverpflegung & Ausflügen ab 749,-
30.09.-14.09. 15T. Kururlaub in Bad Kudowa mit HP,  2 Behandlungen pro Tag u. mehr ... 650,- 
03.10.-05.10. 3 T. Hamburg - 8 Std.Schiffahrt: Malmö, Helsingborg, abends: freie Getränke 324,-                     

Unser kleiner Urlaub zwischendurch     
08.09. Goldene Stadt Prag mit ihren Schönheiten, Iinkl. Busfahrt, 
 Moldau-Schifffahrt mit Mittagessen, Reiseleitung, Freizeit 59,-

11.09. Es geht wieder los! Gesundheitsbad ACTINON Schlema inkl. Busfahrt, 
 Tageskarte für 6 Std. Aufenthalt zum Baden und Wohlfühlgetränk 42,-

11.09. Ein Wohlfühltag im buntgefärbten Erzgebirge, inkl. Busrundfahrt m. Reiseleiter, 
 Mittagessen, Kaffeetrinken & Wohlfühlgetränk 43,-

18.09. Schlossgeflüster & eine Fahrt über‘n See, inkl. Schlossführung Lichtenwalde
 mit Schlosskapelle, Mittagessen, Schifffahrt auf der Talsperre Kriebstein 62,-

19.09. Fahrt mit der Nationalparkbahn & Besuch der Seidenblumenmanufaktur
 inkl. Führung, Mittagessen, Kaffeetrinken, Nationalparkbahnfahrt 52,-

24.09. Schifffahrt im Herbstlicht von Usti n. Laben - Litomerice 
 inkl. Schifffahrt, Mittagessen, Rundfahrt mit Kaffee und Kuchen 56,-

03.10. Gemütliche Riesengebirgs-Rundfahrt durch das Hirschberger Tal mit 
 seinen Schlössern, Parks & Palästen mit  Mittagessen 
 und interessanten Erläuter. des  RL.

21.10. Apassionata 2018 - magischen Begegnungen zwischen Mensch und Pferd  
 inkl. Busfahrt, Eintrittskarte in PK 2, kleiner Abendimbiss im Bus 79,-

23.10. Einfach mal raus.....vogtländischer Schnuppertag
 inkl. Begrüßungsschnaps, Mittagessen,Vogtland -Express, vogtländischer Kuchen 59,-

24.10. Altenburg, ein Genuss - Städtchen mit Stadtrundfahrt, inkl.Mittagessen:
 Mutzbraten & Bier, Verkostung: Ziegenkäse, Liköre u. Kaffeegedeck 62,-

17.11. Go Trabi Go – Die Sachsen kommen! 
 Die Mauer ist gefallen und Fam. Struutz aus Bitterfeld ist wild entschlossen ... 
 inkl. Busfahrt, Abendessen,Karten PK 1 in der Comödie Dresden 75,-


